
Technischer Prüfdienst
Hessen

Gemäß §5 Absatz 5 des Hessischen Gesetzes über
den Brandschutz, die allgemeine Hilfeleistung
und den Katastrophenschutz (HBKG) hat das
Land Hessen die Pflicht, einen technischen
Prüfdienst einzurichten und zu unterhalten.
Der Technische Prüfdienst Hessen (TPH) leistet
einen Beitrag für die Sicherheit der rund 76000
aktiven Freiwilligen Feuerwehrangehörigen in
Hessen, die ihren ehrenamtlichen Dienst in ca.
2600 Standorten versehen.

Unsere Leistungen

Feuerwehrfahrzeuge
– Abnahme im Herstellerwerk
– Abnahmen auf Gebrauchtfähigkeit am Stand-

ort
– Prüfung von Feuerwehrfahrzeugen und -gerä-

ten nach wesentlichen Instandsetzungen und
Änderungen/Umbauten (Unfallreparaturen)

– Abnahme von Musterfahrzeugen und Zentral-
beschaffungen

Kontrolle der Prüfnachweise
Wiederkehrende Prüfungen von z.B.:
– Feuerwehrfahrzeugen und -ausrüstungen
– prüfpflichtigen Feuerwehrgeräten
– elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln

– kraftbetätigten Türen und Toren
– Kranen, Winden, Hub- und Zuggeräten

Prüfung von Geräten alle 3 Jahre
Hydraulische Rettungsgeräte
– Kernstahlungsmessgeräte
– Pumpen und Aggregate

Sonstige Aufgaben
– Beratung der Kommunen und Feuerwehren

zu Unfallverhütungs-, Arbeitsschutz-, Arbeits-
sicherheits-, Bau- und Beschaffungsmaß-
nahmen

– Mitarbeit bei Unfalluntersuchungen mit tech- 
nischem Gerät

– Fachtechnische Beratung der UKH
– Besichtigung von Feuerwehrhäusern einschl.

Schlauchwaschanlagen, Schlauchtrocken-
türmen, Werkstätten, Lägern sowie Übungs-
anlagen usw., Prüfung des baulichen Zustands
der Anlagen und deren bestimmungsmäßiger
Nutzung (sollte mindestens alle 5 Jahre erfol-
gen), Einhaltung der Unfallverhütungsvor-
schriften, der DIN 14092 und der Arbeits-
stättenverordnung

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
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